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Vollversammlung am 25.03.2015: Teil B, TOP 42 – öffentliche Sitzung

Abschaffung der Zweitwohnungssteuer

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 02400

Ergänzungsantrag

1. Wie im Antrag des Referenten

2. NEU Die Stadtkämmerei setzt die steuerliche Grenze für die Fälligkeit der 
Zweitwohnungssteuer auf 37.000 € für ledige bzw. auf 48.000 € für 
verheiratete bzw. in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebende 
Steuerpflichtig fest, sofern dies ohne Gesetzesänderung möglich ist.

Sollte dies nicht der Fall sein, fordert die Landeshauptstadt München 
den Freistaat Bayern auf, dass die Grenzen in Art. 3 Abs. 3 Sätze 2 bis 
7 KAG, die ab dem Besteuerungsjahr 2015 29.000 € für ledige bzw. 
37.000 € für verheiratete bzw. in einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft lebende Steuerpflichtige betragen, um 8.000 € für
ledige bzw. 11.000 € für verheiratete bzw. in einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft lebende Steuerpflichtige angehoben werden.

3. und 4. NEU Wie bisher Nrn. 2 und 3 des Antrags des Referenten

gez.

Hans Dieter Kaplan
Horst Lischka
Beatrix Zurek
Klaus Peter Rupp
Haimo Liebich

Stadtratsmitglieder


